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(57) Hauptanspruch: Formteilprozess zum Herstellen von
Formteilen umfassend die Schritte:
- diskontinuierliches Einbringen von Schaumstoffpartikeln
(1) aus Kunststoff mit Hilfe eines Trägergases (12) in eine
Form (5),
- Vorbehandeln der Schaumstoffpartikel (1) mit einem Plas-
ma vor dem Einbringen,
- Verschweißen der eingebrachten Schaumstoffpartikel (1)
zu dem Formteil in der Form (5) und
- Entformen des Formteils, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Schaumstoffpartikel (1) mittels mindestens eines Füllin-
jektors (9a, 9b) als Bestandteil der Füllstrecke (3) in die Form
(5) eingebracht werden und
- die Vorbehandlung in dem mindestens einen Füllinjektor
(9a, 9b) erfolgt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Formteilprozess
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ei-
ne Vorrichtung zur Durchführung des Formteilprozes-
ses zum Herstellen von Formteilen aus Schaumstoff-
partikeln aus Kunststoff nach dem Oberbegriff des
Anspruchs 17. Die granularen Schaumstoffpartikel
bestehen beispielsweise aus Polypropylen, Polysty-
rol, Polyethylen oder thermoplastischem Polyurethan
und weisen einen Durchmesser von ca. 1-6 mm auf;
sie weisen eine geschlossenzellige Struktur auf, wo-
bei die einzelnen Zellen mit Luft oder einem Treibmit-
tel, wie beispielsweise Butan/Pentan, gefüllt sind.

[0002] Die Schaumstoffpartikel werden zyklisch in
eine gasdurchlässige Form eingeblasen und mit-
tels eines Wärmeträgermediums, üblicherweise unter
Überdruck stehender Heißdampf, miteinander ver-
schweißt. Nach einer Abkühlphase kann das Formteil
entformt werden.

[0003] Aus der DE 41 32 429 A1 ist ein gattungs-
gemäßes Verfahren zur Herstellung von Formteilen,
insbesondere Sonnenblenden für Kraftfahrzeuge be-
kannt, bei dem Schaumstoffpartikel aus Polypropylen
(EPP) mit einem Partikeldurchmesser im Bereich von
etwa 2-2,5 mm zusammen mit einem Heißdampf von
ca. 120°C in eine Form eingebracht, verdichtet und
verschweißt werden.

[0004] Die EP 1 155 799 A1 beschreibt ein weite-
res Verfahren zum Herstellen eines Formteils aus
Schaumstoffpartikeln, die aus Polypropylen (EPP)
oder expandiertem Polystrol (EPS) bestehen, wobei
in einem Füllschritt die Schaumstoffpartikel in eine
Form eingebracht werden, um eine die Form im We-
sentlichen ausfüllende Partikelschüttung zu erzielen.
In einem anschließenden Aufquellschritt wird Heiß-
dampf, gegebenenfalls alternierend durch die Form
zum Aufquellen der Schaumstoffpartikel hindurch-
geleitet, sodass die Schaumstoffpartikel miteinander
verschweißen. Die Form weist zwei Formhälften auf,
über die Heißdampf zu- und abgeführt werden kann.

[0005] Die DE 10 2013 110 242 A1 beschreibt ein
Verfahren zum Herstellen von Formteilen bei dem
nach dem Einbringen von Schaumstoffpartikeln aus
thermoplastischem Polyurethan (ETPU) Dampf, vor-
zugsweise trockener Heiß- oder Sattdampf in die Ka-
vität der Form eingeleitet wird. Dabei erfolgt zum ei-
nen eine Spülung des zwischen den Schaumstoff-
partikeln verbliebenen Zwickelvolumens mit Verdrän-
gung der darin enthaltenen Luft und zum anderen
eine Erhitzung der Schaumstoffpartikel, verbunden
mit einer Volumenvergrößerung und einem flächi-
gen Verschweißen der Schaumstoffpartikel miteinan-
der. Der zum Verschweißen erforderliche Dampf wird
außerhalb der Form erzeugt und über eine Mehr-
zahl von gleichmäßig verteilten Dampfeinlässen in

die Form eingebracht, um eine gleichmäßige Tempe-
raturverteilung zu gewährleisten.

[0006] Alternative Heizkonzepte ohne ein die Form
durchströmendes Wärmeträgermedium für die Ver-
schweißung der Schaumstoffpartikel sind für die in-
dustrielle Herstellung von Formteilen nicht verbreitet.

[0007] Ein wesentlicher Nachteil sämtlicher bekann-
ter Formteilprozesse besteht darin, dass bei jedem
Zyklus (Schuss) die Formen stark aufgeheizt und vor
dem Entformen in einer Abkühlphase wieder abge-
kühlt werden müssen. Hieraus resultieren ein hoher
Energieverbrauch und recht lange Zyklus-Zeiten.

[0008] Die DE 10 2011 004 502 A1 offenbart einen
Formteilprozess zur Herstellung eines Formteils, bei
dem Polypropylen - Schaumstoffpartikel über eine
Förderstrecke einer Form zugeführt werden. In der
Förderstrecke ist eine Vorbehandlungseinheit zum
Vorbehandeln der Polypropylen - Schaumstoffparti-
kel vorgesehen. Die Vorbehandlung erfolgt vor dem
Einbringen der Schaumstoffpartikel in die Form. Die
Vorbehandlung kann eine Koronabehandlung oder
auch eine Plasmabehandlung sein. Durch die Vorbe-
handlung soll die Polarität der Oberfläche des herge-
stellten Formteils erhöht werden, damit dieses durch
Verbinden mit einem weiteren Bauteil zu einem zu-
sammengesetzten Erzeugnis weiterverarbeitet wer-
den kann, ohne dass die Zykluszeit zur Herstel-
lung des zusammengesetzten Erzeugnisses verlän-
gert wird.

[0009] Die EP 1 813 408 A1 betrifft ein Verfahren
zum Befüllen von Formwerkzeugen mit expandierten
Polymerpartikeln, wobei man die Polymerpartikel mit
einem Trägergas einer Füllvorrichtung zuführt und
anschließend mittels der Füllvorrichtung mit dem Trä-
gergas in das Formwerkzeug einbringt, wobei die Po-
lymerpartikel temperiert werden, bevor oder während
sie die Füllvorrichtung verlassen.

[0010] Ausgehend von diesem Stand der Technik
liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen
Formteilprozess mit verbesserter Energiebilanz und
kürzeren Zyklus-Zeiten zu schaffen. Des Weiteren
soll eine Funktionalisierung der Schaumstoffpartikel
ermöglicht werden. Schließlich soll eine Vorrichtung
zur Durchführung des Formteilprozesses vorgeschla-
gen werden.

[0011] Diese Aufgabe wird durch einen Formteilpro-
zess mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und eine
Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 17
gelöst. Um ein Abkühlen der Schaumstoffpartikel auf
dem Weg zur Form zu vermeiden, erfolgt das Vorbe-
handeln der Schaumstoffpartikel mit dem Plasma un-
mittelbar vor dem Einbringen in die Form. Hierzu ist
der Plasmaerzeuger an einem Füllinjektor angeord-
net, der unmittelbar in der Form mündet.
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[0012] Durch die Vorbehandlung mit einem Plasma
wird die für die Verschweißung erforderliche Wärme-
energie den Schaumstoffpartikeln ganz oder teilwei-
se vor dem Einbringen in die Form zugeführt. Wird
die erforderliche Wärmeenergie nur teilweise zuge-
führt, wird die übrige für das Verschweißen erforderli-
che Wärmeenergie mittels eines die Form durchströ-
menden Wärmeträgermediums, insbesondere Heiß-
dampf, zugeführt.

[0013] Durch das Vorbehandeln der Schaumstoff-
partikel mit einem Plasma wird die für das Verschwei-
ßen erforderliche Wärmeenergie nahezu ausschließ-
lich in die Schaumstoffpartikel eingebracht. Im Stand
der Technik heizt der in die Form eingebrachte Heiß-
dampf indes zu einem nicht unerheblichen Teil das
aus Metall bestehende Formwerkzeug auf. Folglich
wird durch die Vorbehandlung der Schaustoffpartikel
der Energieverbrauch für die Verschweißung deutlich
reduziert.

[0014] Aufgrund der gezielten Aufheizung vorzugs-
weise lediglich der Oberfläche der Schaumstoffpar-
tikel und der geringeren Aufheizung des Formwerk-
zeuges verkürzt sich die Aufheizzeit der Schaum-
stoffpartikel und die Abkühlzeit des Formteils nach
dem Verschweißen. Die Reduktion der Aufheiz- und
Abkühlzeiten verkürzt die Zyklus-Zeit für die Herstel-
lung eines Formteils und verbessert damit die gesam-
te Wirtschaftlichkeit des Formteilprozesses.

[0015] Zugleich bewirkt die Vorbehandlung eine
Funktionalisierung der Oberflächen der Schaumstoff-
partikel, die deren Oberflächenenergie erhöht. Bei
der anschließenden Verschweißung der Schaum-
stoffpartikel kann sich hieraus eine verbesserte Ver-
schweißbarkeit und eine erhöhte Verbundfestigkeit
ergeben. Zudem hat das Plasma eine reinigende Wir-
kung auf die Oberflächen der Schaumstoffpartikel.
Ein Teil der niedermolekularen Spezies wird aus der
gasdurchlässigen Form mit dem Gasstrom abtrans-
portiert. Die Funktionalisierung der Oberfläche der
Schaumstoffpartikel kann zu Vernetzungsreaktionen,
Brüchen der polymeren Ketten sowie dem Einbau
funktioneller Gruppen in die Oberfläche sowie topo-
graphischen Veränderungen der Oberfläche führen.

[0016] Ein weiterer Effekt der Vorbehandlung durch
das Plasma besteht darin, dass eine elektrostatische
Aufladung der Schaumstoffpartikel kompensiert und
hierdurch das Einbringen der Schaumstoffpartikel in
die Form deutlich vereinfacht wird. Schließlich be-
darf es für die Vorbehandlung der Schaumstoffparti-
kel mittels Plasma keiner Benetzung oder Additivie-
rung der typischerweise unpolaren Schaumstoffparti-
kel aus Kunststoff.

[0017] Sofern die vollständige Wärmeenergie zum
Verschweißen durch die Vorbehandlung mittels Plas-
ma eingebracht wird, bietet der erfindungsgemäße

Formteilprozess den weiteren Vorteil, dass kein Wär-
meträgermedium bereitgestellt, der Form zugeführt
und schließlich aus der Form entfernt werden muss.

[0018] Das Einbringen der Schaumstoffpartikel in
die Form erfolgt vorzugsweise mit einem Druckfüll-
verfahren, bei dem die Schaumstoffpartikel mithil-
fe eines Trägergases entlang einer Füllstrecke zu
der Form transportiert werden. Die in einem Vorrats-
behälter unter Druck stehenden Schaumstoffpartikel
werden entlang der Füllstrecke, insbesondere mittels
mindestens eines Füllinjektors in die Form gefördert,
wobei zwischen der Form und der Füllstrecke eine
Druckdifferenz besteht.

[0019] Um eine möglichst gleichmäßige Erwärmung
und Funktionalisierung der Schaumstoffpartikel zu
erreichen, wird in einer vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung eine turbulente Strömung des Träger-
gases in der Füllstrecke erzeugt.

[0020] Vorzugsweise wird über die Vorbehandlung
der Schaumstoffpartikel mittels Plasma so viel Ener-
gie in die Schaumstoffpartikel eingebracht, dass die-
se bis zu der Wärmeformbeständigkeitstemperatur
(HDT) des Kunststoffs erwärmt werden, aus dem die
Schaumstoffpartikel bestehen. Eine Erwärmung über
diese Temperatur hinaus bis zur Schmelztempera-
tur des Kunststoffs bewirkt, dass ein Verschweißen
der Schaumstoffpartikel bereits in der Füllstrecke auf-
tritt. Im Ergebnis muss daher die Erwärmung durch
das Plasma abhängig von dem jeweils verwende-
ten Kunststoffmaterials der Schaumstoffpartikel be-
stimmt werden.

[0021] Bei einer Erwärmung der Schaumstoffparti-
kel bis zu der Wärmeformbeständigkeitstemperatur
(HDT) muss für die Verschweißung in der Form ledig-
lich noch eine geringe Wärmemenge in die Schaum-
stoffpartikel eingebracht werden, um die Temperatur
an der Oberfläche der Schaumstoffpartikel auf einen
Wert größer oder gleich der Schmelztemperatur an-
zuheben.

[0022] Wird durch das Vorbehandeln den Schaum-
stoffpartikeln so viel Wärmeenergie zugeführt, dass
die Oberflächentemperatur der Schaumstoffparti-
kel größer oder gleich der Schmelztemperatur des
Kunststoffs ist, beginnt eine Verschweißung der
Schaumstoffpartikel bereits in der Füllstrecke. Die
teilweise miteinander verschweißten Schaumstoff-
partikel werden ähnlich einem Extruder in die Form
eingebracht, wo das formfixierende Verschweißen
der Schaumstoffpartikel vollendet wird.

[0023] Das Plasma kann durch Anregung eines
Prozessgases erzeugt werden, wobei das in den
Plasmazustand überführte Prozessgas beispielswei-
se über eine Düse oder Einlassöffnung in das Träger-
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gas eingeleitet wird. Alternativ wird das Plasma durch
unmittelbare Anregung des Trägergases erzeugt.

[0024] Zur Einstellung der Zufuhr der Wärmeen-
ergie zu den Schaumstoffpartikeln kann die Anre-
gungsleistung des Plasmaerzeugers und/oder der
Volumenstrom und/oder der Druck und/oder die Zu-
sammensetzung des Prozessgases beziehungswei-
se des Trägergases eingestellt werden. Wird das
Plasma durch unmittelbare Anregung des Trägerga-
ses erzeugt, kann lediglich der Volumenstrom, der
Druck und die Zusammensetzung des Trägergases
eingestellt werden. In einer vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung wird das Plasma jedoch durch An-
regung des Prozessgases erzeugt, das in das Trä-
gergas eingeleitet wird. In diesem Fall kann die Zu-
fuhr der Wärmeenergie zusätzlich durch Einstellen
des Volumenstroms, des Drucks und der Zusammen-
setzung des Prozessgases eingestellt werden.

[0025] Anlagentechnisch ist es vorteilhaft, wenn das
Plasma in einem Prozessgas bei einem Druck er-
zeugt wird, der ungefähr dem Druck des Trägergases
entspricht. Der Druck des Trägergases in dem Füllin-
jektor beträgt beispielsweise etwa 6 bar. Das Plasma
wird ähnlich einem Atmosphärendruckplasma in dem
unter Überdruck stehenden Strom des Prozessgases
erzeugt.

[0026] In einer vorteilhaften Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Formteilprozesses werden die
Schaumstoffpartikel vor dem Einbringen komprimiert.
Die Kompression kann mechanisch oder durch Be-
aufschlagung der Schaumstoffpartikel mit einem
Druck oberhalb des Atmosphärendrucks erfolgen.
Die Kompression bewirkt, dass der Druck in den ge-
schlossenen Zellen der Schaumstoffpartikel steigt.
Beim Verschweißen der Schaumstoffpartikel in der
Form führt dies zu einer stärkeren Expansion der
Schaumstoffpartikel, sodass das fertige Formteil eine
geringere Dichte aufweist. Die Kompression hat da-
mit letztendlich die Wirkung eines Treibmittels.

[0027] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung kann das verschweißte Formteil vor dem Ent-
formen aus der Form umgeformt werden. Die Umfor-
mung kann beispielsweise mithilfe eines Pressstem-
pels oder im Wege einer gezielten Druckbeaufschla-
gung in der Form erfolgen. Derartige Umformschritte
sind insbesondere dann sinnvoll, wenn sich das ge-
wünschte Formteil in der Form nicht in einem Schritt
herstellen lässt.

[0028] Eine vorteilhafte Vorrichtung zur Durchfüh-
rung des Verfahrens ergibt sich aus den Merkmalen
derAnsprüche 17-22.

[0029] Nachfolgend werden das erfindungsgemäße
Verfahren und eine Vorrichtung zur Durchführung

des Verfahrens anhand der einzigen Figur näher er-
läutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Vor-
richtung zur Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens.

[0030] Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung zur Durchfüh-
rung eines Formteilprozesses zum Herstellen von
Formteilen aus Schaumstoffpartikeln (1) aus Kunst-
stoff umfassend ein Formwerkzeug (2) und eine Füll-
strecke (3).

[0031] Das Formwerkzeug (2) umfasst zwei Form-
werkzeughälften (4a, 4b), die in geschlossenem Zu-
stand eine Form (Kavität) (5) begrenzen. In den
Formwerkzeughälften (4a, 4b) sind mit der Form (5)
kommunizierende Ein- bzw. Auslässe (6) zum Aus-
leiten eines Trägergases aus der Form (5) bezie-
hungsweise zum Einleiten eines Wärmeträgermedi-
ums (Heißdampf) in die Form (5), enthalten.

[0032] Die Füllstrecke (3) umfasst einen Vorrats-
behälter (7) zur Aufnahme der Schaumstoffpartikel
(1), eine an den Vorratsbehälter (7) angeschlossene
Rohrleitung (8), eine Verzweigung (8a), die an einem
Ende mit der Rohrleitung (8) und an den beiden ande-
ren Enden mit zwei Füllinjektoren (9a,9b) verbunden
ist. Jeder der beiden Füllinjektoren (9a, 9b) weist ei-
nen Ein- und Auslass (9c) sowie eine Treibdüse auf,
die mit einer Trägergaszufuhr (10), beispielsweise in
Form einer Druckluftquelle, verbunden ist.

[0033] Zum Einbringen der Schaumstoffpartikel (1)
im Wege des Druckfüllverfahrens ist die Trägergas-
zufuhr (10) zudem mit dem Vorratsbehälter (7) ver-
bunden, sodass die Schaumstoffpartikel in dem Vor-
ratsbehälter (7) unter einem gegenüber dem Atmo-
sphärendruck erhöhten Druck stehen. Die Füllinjek-
toren (9a, 9b) arbeiten nach dem Prinzip der Strahl-
pumpe. Über die Treibdüse wird das Trägergas (12)
als Treibmedium in die Füllinjektoren (9a, 9b) einge-
leitet. In einer Mischkammer der Füllinjektoren (9a,
9b) trifft der Trägergasstrahl auf ein mit Schaum-
stoff beladenes Gasgemisch enthaltend das über
die Rohrleitung zugeführte Trägergas (12) sowie ein
plasmabehandeltes Prozessgas, das ebenfalls in den
Füllinjektor (9a, 9b) eingeleitet wird. Durch Impuls-
übertragung wird in jedem Füllinjektor (9a, 9b) das
mit Schaumstoffpartikeln (1) beladene Gasgemisch
beschleunigt und in Richtung des Auslasses (9c) mit-
gerissen, der unmittelbar in der Form (5) mündet. Die
Füllinjektoren (9a, 9b) sind nach dem Einbringen der
Schaumstoffpartikel (1) in die Form (5) über einen
Nadelverschluss verschließbar.

[0034] Der Plasmaerzeuger (11) zur Vorbehandlung
der Schaumstoffpartikel (1) mittels eines Plasmas
kann unmittelbar an den Füllinjektoren (9a, 9b) oder
im Bereich der zu den Füllinjektoren führenden Rohr-
leitung (8) angeordnet sein. Im dargestellten Aus-
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führungsbeispiel weist der Plasmaerzeuger (11) ei-
ne zur Anregung eines Prozessgases eingerichtete
Entladungsstrecke auf und ist derart an die Rohrlei-
tung (8) beziehungsweise die Füllinjektoren (9a,9b)
angeschlossen, dass das angeregte Prozessgas in
das Trägergas in der Rohrleitung (8) beziehungswei-
se den Füllinjektoren (9a,9b) eingeleitet wird.

[0035] Die Plasmaerzeugung erfolgt vorzugsweise
in den Füllinjektoren (9a, 9b), d.h. kurz vor dem
Einbringen der Schaumstoffpartikel in die Form (5).
Hierdurch wird auf dem weiteren Transportweg der
Schaumstoffpartikel in die Form (5) eine Abküh-
lung der vorerwärmten Schaumstoffpartikel verhin-
dert. Sofern jedoch, wie im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel mehrere Füllinjektoren (9a,9b) in der
Form (5) münden, die über eine zentrale Rohrleitung
(8) mit dem Vorratsbehälter (7) verbunden sind, kann
es sich aus konstruktiven Gründen empfehlen, ledig-
lich in der zentralen Rohrleitung (8) einen Plasmaer-
zeuger für mehrere Füllinjektoren anzuordnen. Hier-
durch wird der apparative Aufwand für die Plasmaer-
zeugung reduziert.

[0036] Der Plasmaerzeuger (11) zur Vorbehandlung
der Schaumstoffpartikel (1) mittels eines Plasmas
kann alternativ unmittelbar in die Rohrleitung (8) be-
ziehungsweise die Füllinjektoren (9a, 9b) integriert
werden und eine zur unmittelbaren Anregung des
Trägergases eingerichtete Entladungsstrecke auf-
weisen.

[0037] Die durch die Plasmaanregung erwärmten
Schaumstoffpartikel (1) werden in die Form (5) ein-
gebracht. Über die Auslässe (6) in den Formwerk-
zeughälften kann das in die Form zusammen mit den
Schaumstoffpartikeln (1) gelangende Trägergas ent-
weichen, während die Schaumstoffpartikel (1) in der
Form verbleiben.

[0038] Nach vollständiger Füllung der Form (5) mit
Kunststoffpartikeln (1), wie in Fig. 1 angedeutet,
wird die Verschweißung der vorerhitzten Schaum-
stoffpartikel über an sich bekannte Verfahren mittels
eines Wärmeträgermediums, insbesondere Heiß-
dampf, durchgeführt, das über die Einlässe (6) in die
Form (5) eingeleitet wird.

[0039] Die Verschweißung wird durch die Plasma-
funktionalisierung ebenso verbessert, wie die Eigen-
schaften der Oberfläche des mit dem erfindungsge-
mäßen Verfahren hergestellten Formteils.

Nr. Bezeichnung
1. Schaumstoffpartikel
2. Formwerkzeug
3. Füllstrecke
4a, 4b. Formwerkzeughälften

Nr. Bezeichnung
5. Form
6. Ein- bzw. Auslass
7. Vorratsbehälter
8. Rohrleitung
8a. Verzweigung
9a, 9b. Füllinjektoren
9c. Auslass
10. Trägergaszufuhr
11. Plasmaerzeuger
12. Trägergas

Patentansprüche

1.  Formteilprozess zum Herstellen von Formteilen
umfassend die Schritte:
- diskontinuierliches Einbringen von Schaumstoffpar-
tikeln (1) aus Kunststoff mit Hilfe eines Trägergases
(12) in eine Form (5),
- Vorbehandeln der Schaumstoffpartikel (1) mit einem
Plasma vor dem Einbringen,
- Verschweißen der eingebrachten Schaumstoffparti-
kel (1) zu dem Formteil in der Form (5) und
- Entformen des Formteils, dadurch gekennzeich-
net, dass
- die Schaumstoffpartikel (1) mittels mindestens eines
Füllinjektors (9a, 9b) als Bestandteil der Füllstrecke
(3) in die Form (5) eingebracht werden und
- die Vorbehandlung in dem mindestens einen Füllin-
jektor (9a, 9b) erfolgt.

2.  Formteilprozess nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Vorbehandeln unmittelbar
vor dem Einbringen erfolgt.

3.   Formteilprozess nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schaumstoffparti-
kel (1) vor dem Einbringen mit Hilfe des Trägerga-
ses (12) entlang einer Füllstrecke (3) zu der Form (5)
transportiert werden.

4.  Formteilprozess nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine turbulente Strömung des
Trägergases (12) in der Füllstrecke (3) erzeugt wird.

5.   Formteilprozess nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Plasma
die Oberfläche der Schaumstoffpartikel (1) physika-
lisch und /oder chemisch funktionalisiert.

6.    Formteilprozess nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass durch
das Vorbehandeln den Schaumstoffpartikeln (1) aus
Kunststoff höchstens so viel Wärmeenergie zuge-
führt wird, dass die maximale Oberflächentempera-
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tur der Schaumstoffpartikel (1) kleiner oder gleich
der Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) des
Kunststoffs ist.

7.    Formteilprozess nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass durch
das Vorbehandeln den Schaumstoffpartikeln (1) aus
Kunststoff so viel Wärmeenergie zugeführt wird, dass
die Oberflächentemperatur der Schaumstoffpartikel
(1) größer oder gleich der Schmelztemperatur des
Kunststoffs ist.

8.   Formteilprozess nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Plasma
durch Anregung eines Prozessgases erzeugt wird
und das in den Plasmazustand überführte Prozess-
gas in das Trägergas (12) eingeleitet wird.

9.  Formteilprozess nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Plasma in dem Prozessgas
mit einem Druck erzeugt wird, der dem Druck des
Trägergases (12) entspricht.

10.  Formteilprozess nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Plasma
durch unmittelbare Anregung des Trägergases (12)
erzeugt wird.

11.  Formteilprozess nach einem der Ansprüche 1
bis 10,dadurch gekennzeichnet, dass das Plasma
als Hochdruckplasma erzeugt wird.

12.  Formteilprozess nach einem der Ansprüche 8
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Zufuhr
der Wärmeenergie zu den Schaumstoffpartikeln (1)
durch Einstellen der Anregungsleistung und/oder des
Volumenstroms und/oder des Drucks und/oder der
Zusammensetzung des Prozessgases und/oder des
Trägergases (12) eingestellt wird.

13.    Formteilprozess nach einem der Ansprüche
1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
schweißen im Anschluss an das vollständige Einbrin-
gen der Schaumstoffpartikel (1) in die Form (5) er-
folgt.

14.    Formteilprozess nach einem der Ansprüche
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass zum Ver-
schweißen der Schaumstoffpartikel (1) ein Wärme-
trägermedium in die Form (5) eingeleitet wird.

15.  Formteilprozess nach einem der Ansprüche 1
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaum-
stoffpartikel (1) während des Verschweißens in der
Form (5) komprimiert werden.

16.  Formteilprozess nach einem der Ansprüche 1
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaum-
stoffpartikel (1) vor dem Einbringen komprimiert wer-
den.

17.  Vorrichtung zur Durchführung des Formteilpro-
zesses nach einem der Ansprüche 1 bis 16 umfas-
send
- eine Form (5) eingerichtet zum Verschweißen von
Schaumstoffpartikeln (1) aus Kunststoff,
- eine Füllstrecke (3) zum Einbringen von Schaum-
stoffpartikeln (1) aus Kunststoff in die Form (5),
- eine an die Füllstrecke (3) angeschlossene Träger-
gaszufuhr (10), eingerichet für einen Transport der
Schaumstoffpartikel (1) mittels des zugeführten Trä-
gergases (12) entlang der Füllstrecke (3) in Richtung
der Form (5) und
- mindestens einen an der Füllstrecke (3) angeord-
neten Plasmaerzeuger (11), der für eine Vorbehand-
lung der Schaumstoffartikel (1) mit Plasma vor dem
Einbringen in die Form (5) eingerichtet ist, dadurch
gekennzeichnet, dass
- die Füllstrecke (3) einen Füllinjektor (9a, 9b) mit ei-
nem Ein- und einem Auslass (9c) sowie einer Treib-
düse aufweist und die Trägergaszufuhr (10) an die
Treibdüse angeschlossen ist und
- mindestens ein Plasmaerzeuger (11) an dem Füll-
injektor (9a, 9b) angeordnet ist.

18.   Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Füllstrecke (3) einen Vor-
ratsbehälter (7) zur Aufnahme der Schaumstoffparti-
kel (1) aufweist und die Trägergaszufuhr (10) an den
Vorratsbehälter (7) angeschlossen ist.

19.    Vorrichtung nach Anspruch 17 oder 18, da-
durch gekennzeichnet, dass der Auslass (9c) in der
Form (5) mündet.

20.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 17-19,
dadurch gekennzeichnet, dass der Plasmaerzeu-
ger (11) eine zur Anregung des Trägergases (12) ein-
gerichtete Entladungstrecke aufweist.

21.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 17-20,
dadurch gekennzeichnet, dass der Plasmaerzeu-
ger (11) eine zur Anregung eines Prozessgases ein-
gerichtete Entladungstrecke aufweist und derart an
die Füllstrecke (3) angeschlossen ist, dass das ange-
regte Prozessgas in das Trägergas (12) eingeleitet
wird.

22.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 17-21,
dadurch gekennzeichnet, dass die Form (5) Öffnun-
gen zum Hindurchleiten eines Wärmeträgermediums
aufweist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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